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Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 29/2025

Betreff Richtlinien für die Vermessung von Straßen (RVerm), Ausgabe 2025

Bezug Erlass 05/2002 zum ARS Nr. 22/2001

Anlage Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 12/2025 vom 25. März 2025, 
Az.: StB 26/7122.3/8/3958835

Mit dem beiliegenden Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 12/2025 erneu-
ert das Bundesministerium für Verkehr die Vorgaben zu Vermessungsarbeiten im Zuge 
von Straßenbaumaßnahmen, welches ich hiermit zur Kenntnisnahme und Beachtung 
übersende.

Mit der Verfügung des Landesamtes für Straßenbau und Straßenverkehr Schleswig-Hols-
tein vom 07.07.1992 wurde die RAS Verm in der Straßenbauverwaltung Schleswig-Hols-
tein eingeführt. Diese hat über 20 Jahre den Stand der Technik für die Vermessung von 
Straßenbauvorhaben vorgegeben. Über die Jahre hat sich der Stand der Technik weiter-
entwickelt, daher ist es notwendig geworden die Vorschrift zu überarbeiten.

Die Richtlinien für die Vermessung von Straßen (RVerm) ist als verbindliche Grundlage 
sämtlicher vermessungstechnische Leistungen im Straßenbau anzusehen. Die Regelun-
gen sind auch für die Straßenkategorien nach Landesrecht anzuwenden.

Vor der Einführung der RVerm 2025 begonnene Arbeiten können auch nach dem 
01.10.2025 nach den bisherigen Vorschriften abgeschlossen werden.
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Mit der Einführung der RVerm – Ausgabe 2025 - werden folgende Verfügungen hin-
fällig und werden hiermit aufgehoben:

1. Verfügung des Landesamt für Straßenbau und 
Straßenverkehr SH vom 07.07.1992; Einführung 
der RAS-Verm und Aufhebung 
entgegenstehender Vorschriften im Bereich der 
Photogrammetrie (Luftbildvermessung)

I 3.51 07/92

2. Verfügung Landesamt für Straßenbau und 
Straßenverkehr SH vom 23.07.1992 zur 
Ergänzung der RAS-Verm und Aufhebung 
entgegenstehender Vorschriften

I
I

3.34
3.55

Zeichenvorschrift
09/92

3. Verfügung Landesamt für Straßenbau und 
Straßenverkehr SH vom 06.02.1997; Ergänzung 
der RAS-Verm in Bezug auf Vermessungen für 
Lärmschutzberechnungen

I 3.55 7/97

4. Erlass 05/2002 des MWVATT sowie die 
Rundverfügung Nr. 14/2002 vom 06.06.2002; 
Richtlinie für die Anlage von Straßen Teil 
Vermessung (RAS-Verm) Ausgabe 2001; incl. 
ARS Nr. 22/2001 vom 30.11.2001

I 3.55 11/2002

Ich bitte, das ARS Nr. 12/2025 bei allen Vorhaben zu beachten, die von der Straßenbau-
verwaltung des Landes durchgeführt oder die vom Bund oder vom Land gefördert werden.

Unterschrift
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